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Betreff:
 Beratung und Beschluss der Schulbezirkssatzung der Grundschule Berge

Sachverhalt:
Gemäß § 106 Abs. 1 des Brandenburgischen Schulgesetzes (BbgSchulG) ist für jede
Grundschule der Schulbezirk zu bestimmen, für den die Schule örtlich zuständig ist. Im Abs. 5
dieses Gesetzes ist geregelt, dass dies durch Erlass einer Satzung durch den Schulträger zu
erfolgen hat. Sofern eine Gemeinde nicht Träger einer Grundschule ist hat sie die Kompetenz
zur Zuordnung des Gemeindegebietes zu einem Schulbezirk durch öffentlich-rechtlichen Vertrag
auf einen Schulträger zu übertragen.

Die Gemeinde Gülitz-Reetz hat in ihrer Sitzung am 10.12.2019 die Kündigung der öffentlich-
rechtlichen Vereinbarung zur Durchführung der Aufgaben als Schulträger mit der Stadt
Perleberg beschlossen und für den Abschluss einer entsprechenden öffentlich-rechtlichen
Vereinbarung mit der Gemeinde Berge gestimmt.

Nachdem die Gemeinde Berge ebenfalls den Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur
Durchführung der Aufgaben als Schulträger mit der Gemeinde Gülitz-Reetz beschlossen hat, ist
unter dem Vorbehalt der Zustimmung dieses Vertrages das Gebiet der Gemeinde Gülitz-Reetz
in den Schulbezirk der Grundschule Berge einzubeziehen.  

Anlagen:
Entwurf Schulbezirkssatzung der Gemeinde Berge

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Berge beschließt unter dem Vorbehalt der Genehmigung des
öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen der Gemeinde Gülitz-Reetz und der Gemeinde
Berge zur Durchführung der Aufgaben als Schulträger den Erlass der Schulbezirks-
satzung für die Grundschule Berge. 
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